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Informationen 
zur Datenerhebung nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) 

 

Diese Informationen dienen der Transparenz, wie die Stadt Cottbus/Chóśebuz auf der Grundlage der 
Straßenreinigungssatzung mit personenbezogenen Daten von Privatpersonen und Unternehmen umgeht. Der Schutz 
von personenbezogenen Daten genießt einen sehr hohen Stellenwert, deshalb erfolgt die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere mit den Regelungen der 
Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO).  
Mit den nachfolgenden Informationen zur Straßenreinigungsgebühr geben wir Ihnen einen Überblick über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht. 
 

 
1 Kontaktdaten 
1.1 Verantwortliche 
Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist die Stadt Cottbus/Chóśebuz, vertreten 
durch den Oberbürgermeister, Neumarkt 5, 03046 Cottbus, Telefon 0355 612-0, E-Mail: info@cottbus.de, Internet: 
www.cottbus.de 
 
1.2 Verantwortliche Stelle 
Zweckmäßigerweise werden die personenbezogenen Daten durch die nachfolgend bestimmte Stelle innerhalb der 
Behörde verarbeitet: 
Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz,  
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, Amt 70,  
Berliner Straße 6, 03044 Cottbus/Chóśebuz, 
Telefon: 0355-612 2735,  
E-Mail: abfallwirtschaftsamt@cottbus.de,  
Internet: http://www.cottbus.de/verwaltung/gb_ii/abfall/strassenreinigung_und_winterdienst.html 
 
1.3 Datenschutzbeauftragter 
Die Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 37 DSGVO benannt: 
Stadt Cottbus/Chóśebuz, Datenschutzbeauftragter,  
Neumarkt 5,  
03046 Cottbus/Chóśebuz,  
Telefon: 0355 612-2126,  
E-Mail: datenschutz@cottbus.de, 
Internet: www.cottbus.de/datenschutz 
 
2 Zweck der Verarbeitung 
Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerledigung, zum Anschluss an die öffentliche Einrichtung 
Straßenreinigung einschließlich Winterdienst in der Stadt Cottbus/Chóśebuz, verarbeitet. 
Die Daten werden ausschließlich im dazugehörigen Verwaltungsverfahren zur Ermittlung und Überprüfung der 
Grundbesitzabgaben von Grundstückseigentümern verarbeitet und insbesondere im Rahmen der Widerspruchsbearbeitung 
erhoben. 

 
 
2.1 Rechtsgrundlagen der Gebührenerhebung 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e* DSGVO i. V. m. §§ 3, 12 und § 28 Absatz 2 Nr. 9 des Artikel 
1 (KommRRefG), § 49a (BbgStrG) i. V. m.  der Straßenreinigungssatzung der Stadt Cottbus/Chóśebuz verarbeitet.  
Die Gebührenerhebung erfolgt auf Grundlage der §§ 3, 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf), der §§ 1, 2, 4, 6 und 15 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG), des § 49a 
(BbgStrG), der Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Cottbus/Chóśebuz in der 
jeweils geltenden Fassung. 
 
3 Erhebung von Daten bei Dritten 
Grundsätzlich erhebt die Verantwortliche personenbezogene Daten bei der betroffenen Person.  
Kommt die anzeige-, mitwirkungs- oder auskunftspflichtige betroffene Person ihren Pflichten nicht hinreichend nach, so 
ist die Verantwortliche zur Zweckerfüllung nach Nr. 2.1 befugt, Auskünfte oder die Vorlage von Unterlagen bei Dritten 
einzuholen (z. B. Meldebehörde gemäß § 17 MeldDÜV des Landes Brandenburgs). 
Erhebt die Verantwortliche Daten bei Dritten, wird die betroffene Person nach den Maßgaben des Art. 14 DSGVO 
einschließlich der Quellenangabe informiert, sofern die Informationspflicht nach Art. 14 (5) DSGVO nicht entfällt. 
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4 Pflichten zur Bereitstellung personenbezogener Daten 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den genannten 
Rechtsgrundlagen. Die Stadt Cottbus/Chóśebuz benötigt Ihre Daten für die unter Nr. 2 genannten Zwecke. 
 
5 Offenlegung gegen über Empfänger/-innen 
Über folgende Übermittlungsvorgänge wird zur Wahrung des Art. 13 (4) DSGVO informiert. Ihre personenbezogenen 
Daten werden ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen an folgende beauftragte Dritte übermittelt 
und oder von beauftragten Dritten erfasst und an uns zum unter Punkt 2 genanntem Zweck übermittelt: 
 
Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz, Fachbereich Finanzmanagement (FB 20), Neumarkt 5, 03046 
Cottbus/Chóśebuz  
(persönliches Buchungszeichen, Name, Vorname, Anschrift, Hausnummer, Reinigungsklasse, Quadratwurzel der 
Grundstücksfläche, Grundstücksart)    

▪ Weitergabe von Grundstückseigentümerdaten nach § 31 Abs. 3 AO durch den FB 20 an die verantwortliche 
Stelle (Amt 70) in der Widerspruchsbearbeitung der Straßenreinigungsgebühren 
 

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz, Rechtsamt (FB 30), Neumarkt 5, 03046 Cottbus/Chóśebuz 
(persönliches Buchungszeichen, Name, Vorname, Anschrift, Hausnummer, Reinigungsklasse, Quadratwurzel der 
Grundstücksfläche, Grundstücksart)    

▪ Rechtsstreitigkeit mit Grundstückseigentümern abzuschließen 
▪ Schadensersatzansprüche gegenüber der Stadt Cottbus/Chóśebuz  
▪ Klageverfahren gegen die Cottbus/Chóśebuz 

 
Vereinbarungen zur Auftragsdatenverarbeitung (ADV) mit Dritten wurden nicht abgeschlossen. 
 
6 Automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling) 
Es erfolgt hinsichtlich des festgelegten Zwecks keine personenbezogene automatisierte Entscheidungsfindung 
(Profiling) bei der Verantwortlichen. 
 
7 Speicherfristen 
Die Verantwortliche wird personenbezogene Daten nur so lange speichern, wie dies für die Erreichung des unter Nr. 2 
genannten Zwecks erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen eine Speicherung vorschreiben. Sofern nicht 
im Einzelfall abweichende Aufbewahrungsfristen gelten, löscht die Verantwortliche die personenbezogenen Daten im 
Widerspruchs- oder Klageverfahren des maßgebenden Gebührensachverhalts spätestens nach 6 Jahren nach Ablauf 
des Jahres, in dem der letzte Akteneintrag erfolgt. 
 
8 Betroffenenrechte 
Sofern nicht besondere Vorschriften entgegenstehen, werden der betroffenen Person nachfolgende Betroffenenrechte 
eingeräumt die zweckmäßigerweise bei der unter Punkt 1.2 oder, sofern diese nicht bekannt ist, bei der unter Punkt 
1.3 benannten Stelle geltend zu machen sind. Die Betroffenenrechte können insb. mit der Zweckerfüllung nach Nr. 2.1 
durch §§ 32a ff. AO bzw. für die anderen Zwecke nach §§ 10 ff. BbgDSG eingeschränkt sein. Wenn dem Anliegen 
nicht entsprochen werden kann, wird der betroffenen Person der Grund mitgeteilt, sofern gesetzlich zulässig. 
 
8.1 Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung  
Jede betroffene Person hat 
a) neben dieser allgemeinen und der ergänzenden Informationen zur Verarbeitungstätigkeit nach Art. 15 DSGVO 

einen individuellen Auskunftsanspruch über ihre durch die Verantwortliche verarbeiteten personenbezogenen 
Daten, insb. über deren Inhalt sowie individuelle Angaben zu den Punkten 2 bis 8 dieser allg. Information, 

b) nach Art. 16 DSGVO das Recht, von der Verantwortlichen die Berichtigung von unrichtigen oder die Ergänzung 
von unvollständigen personenbezogenen Daten zu verlangen, 

c) den Anspruch, die Verantwortliche zur Löschung der betreffenden personenbezogenen Daten nach Art. 17 
DSGVO aufzufordern und 

d) unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung zu fordern. 
 
8.2 Widerspruch 
Die betroffene Person kann aus Gründen einer besonderen Situation der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten zur Aufgabenerfüllung nach Art. 6 (1) Buchstabe e DSGVO widersprechen, sofern die Verantwortliche keine 
schutzwürdigen Gründe für eine weitere Verarbeitung nachweisen kann. 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/AO.pdf
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8.3 Beschwerderecht  
Jede betroffene Person hat das Recht, sich über Verletzungen des Datenschutzrechts bei nachfolgender Behörde zu 
beschweren: 
Landesbeauftragte für den Datenschutz Brandenburg 
Stahnsdorfer Damm 77 
14532 Kleinmachnow 
Telefon: 033203 356-0, Fax: 033203 356-49 
E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de 
Internet: www.lda.brandenburg.de 
 
9 Benachrichtigung bei Verletzung des Datenschutzes  
Bei Verletzung des Datenschutzes erfolgt durch die Verantwortliche eine Meldung an die zuständige Datenschutz-
Aufsichtsbehörde. Hat die Verletzung ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten einer natürlichen 
Person zur Folge, benachrichtigt die Verantwortliche die betroffene Person darüber, sofern keine rechtlichen 
Hinderungsgründe bestehen. 
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